
Sek-II-Büro  

  

Fachwahl für die Qualifikationsphase – Gesellschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt  
  

1. Die Fächerwahl ist verbindlich und gilt für den 12. und 13. Jahrgang.  
2. Das 1. Prüfungsfach (P1) ist Geschichte.  
3. Das 2. Prüfungsfach (P2) kann Deutsch, eine fortgeführte Fremdsprache, Mathematik 

oder eine Naturwissenschaft sein.   
4. Das 3. Prüfungsfach (P3) ist Politik-Wirtschaft oder Erdkunde. Politik-Wirtschaft (für 2 

Semester) zu belegen.  
5. Mit dem 4. Prüfungsfach (P4) und dem 5. Prüfungsfach (P5, mündliches PF) müssen, 

wenn nicht schon durch P1 bis P3 erfolgt, auch die Aufgabenfelder A und C abgedeckt 
sein.  

6. Zusätzlich müssen alle Fächer gemäß der Mindesteinbringungsverpflichtung belegt 
werden. Darunter muss die Belegung einer ersten Naturwissenschaft (4 Semester) und 
einer zusätzlichen zweiten Naturwissenschaft (2 Semester).   
  

    Anzahl Kurse/Semester  

A  Deutsch  4  

  Fremdsprache  4  

Kunst/Musik  2  

B  Geschichte  2  

Politik-Wirtschaft  2  

Re/Rk/WN/Pl  2  

C  Mathematik  4  

Naturwissenschaft  4  

  Sport  4  

  Seminarfach  3  
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Fachwahl für die Qualifikationsphase – Mathematisch-naturwissenschaftlicher Schwerpunkt  
  

1. Die Fächerwahl ist verbindlich und gilt für den 12. und 13. Jahrgang.  
2. Das 1. Prüfungsfach (P1) muss eine Naturwissenschaft oder Mathematik sein.  
3. Das 2. Prüfungsfach (P2) kann Mathematik oder eine weitere Naturwissenschaft sein. 

Wenn Mathematik Prüfungsfach ist, muss eine weitere Naturwissenschaft belegt 
werden.  

4. Als 3. Prüfungsfach (P3) kommen in Frage: Deutsch, eine aus der Sek-I-fortgeführte 
Fremdsprache, Mathematik, eine zweite Naturwissenschaft, Geschichte oder Politik-
Wirtschaft.   

5. Mit dem 4. Prüfungsfach (P4) und dem 5. Prüfungsfach (P5, mündliches PF) müssen, 
wenn nicht schon durch P1 bis P3 erfolgt, auch die Aufgabenfelder A und B abgedeckt 
sein.  

6. Sie müssen also insgesamt Mathematik und zwei Naturwissenschaften belegt haben.  
7. Zusätzlich müssen alle Fächer gemäß der Mindesteinbringungsverpflichtung belegt 

werden.  
  

    Anzahl Kurse/Semester  

A  Deutsch  4  

  Fremdsprache  4  

Kunst/Musik  2  

B  Geschichte  2  

Politik-Wirtschaft  2  

Re/Rk/WN/Pl  2  

C  Mathematik  4  

Naturwissenschaft  4  

  Sport  4  

  Seminarfach  3  

  
  
  
  
  



Sek-II-Büro  

  

  
 Fachwahl für die Qualifikationsphase – Musisch-künstlerischer Schwerpunkt  

  
1. Die Fächerwahl ist verbindlich und gilt für den 12. und 13. Jahrgang.  
2. Das 1. Prüfungsfach (P1) muss Musik oder Kunst sein.  
3. Das 2. Prüfungsfach (P2) kann Deutsch oder Mathematik.  
4. Als 3. Prüfungsfach (P3) kommen in Frage: Deutsch, eine fortgeführte Fremdsprache, 

Mathematik, alle Naturwissenschaften, Geschichte oder Politik-Wirtschaft.   
5. Mit dem 4. Prüfungsfach (P4) und dem 5. Prüfungsfach (P5, mündliches PF) müssen, 

wenn nicht schon durch P1 bis P3 erfolgt, auch die Aufgabenfelder B und C abgedeckt 
sein.  

6. Zusätzlich müssen alle Fächer gemäß der Mindesteinbringungsverpflichtung belegt 
werden. Darunter muss sich auch das zweite musisch-künstlerische Fach befinden.   

  

    Anzahl Kurse/Semester  

A  Deutsch  4  

  Fremdsprache  4  

Kunst/Musik  2  

B  Geschichte  2  

Politik-Wirtschaft  2  

Re/Rk/WN/Pl  2  

C  Mathematik  4  

Naturwissenschaft  4  

  Sport  4  

  Seminarfach  3  
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Fachwahl für die Qualifikationsphase – Sprachlicher Schwerpunkt  
  

1. Die Fächerwahl ist verbindlich und gilt für den 12. und 13. Jahrgang.  
2. Das 1. Prüfungsfach (P1) muss eine aus der Sek-I-fortgeführte Fremdsprache sein.  
3. Das 2. Prüfungsfach (P2) kann Deutsch oder eine weitere fortgeführte Fremdsprache 

sein. Wenn Deutsch P2 ist, muss eine weitere Fremdsprache (auch eine neu begonnene 
Fremdsprache ist möglich) belegt werden.  

4. Als 3. Prüfungsfach (P3) kommen in Frage: Deutsch, eine zweite fortgeführte 
Fremdsprache, Mathematik, eine Naturwissenschaft, Geschichte oder Politik-
Wirtschaft.   

5. Mit dem 4. Prüfungsfach (P4) und dem 5. Prüfungsfach (P5, mündliches PF) müssen, 
sofern nicht schon durch P1 bis P3 erfolgt, auch die Aufgabenfelder B und C abgedeckt 
sein.  

6. Zusätzlich müssen alle Fächer gemäß der Mindesteinbringungsverpflichtung belegt 
werden.  
  

    Anzahl Kurse/Semester  

A  Deutsch  4  

  Fremdsprache  4  

Kunst/Musik  2  

B  Geschichte  2  

Politik-Wirtschaft  2  

Re/Rk/WN/Pl  2  

C  Mathematik  4  

Naturwissenschaft  4  

  Sport  4  

  Seminarfach  3  

  
  
  


